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MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES GOLDMAN SACHS GLOBAL CONVERTIBLE BOND OPPORTUNITIES  

 
Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, 
 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) möchte die Anteilsinhaber der Gesellschaft (die 
„Anteilsinhaber“) über die folgenden Entscheidungen informieren.  
 
Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung. 
 

1. Liquidation des Teilfonds Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities (der „Teilfonds“) 
 
Nach der strategischen Entscheidung, dass ein spezielles Angebot von Wandelanleihen nicht Teil der Kernstrategie des 
Rentengeschäfts sein wird, hat der Verwaltungsrat im besten Interesse der Anteilsinhaber und im Hinblick auf eine 
wirtschaftliche Umsetzung beschlossen, den Teilfonds mit Wirkung vom 7. März 2024 (das „Liquidationsdatum“) in 
voller Übereinstimmung mit (i) den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“), insbesondere Teil 
III, Kapitel XV, und (ii) der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), insbesondere Artikel 26, zu liquidieren. Das 
Liquidationsschlussdatum (das „Liquidationsschlussdatum“) wird voraussichtlich der 15. März 2024 sein.   
 
Ab dem Liquidationsdatum werden die Anlagepolitik und die geltenden Anlagebeschränkungen möglicherweise nicht 
mehr eingehalten. 
 
Die Kosten und Aufwendungen in Verbindung mit der Liquidation des Teilfonds, die beispielsweise die 
Unternehmensführung (Abhalten von Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen, Protokollführung usw.), den Betrieb, die 
Verwaltung, die juristische und operative Beratung sowie die Kosten für Mitteilungen und/oder Veröffentlichungen 
betreffen, werden vollständig von der Verwaltungsgesellschaft getragen. 
 

2. Aussetzung des Teilfonds für Zeichnungsanträge 
 
In Anbetracht des Vorstehenden hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Teilfonds zum Datum dieser Mitteilung (das 
„Datum der Mitteilung“) im Interesse der Anteilsinhaber und in voller Übereinstimmung mit (i) den Bedingungen des 
Prospekts, insbesondere Teil III, Kapitel XI, und (ii) der Satzung, insbesondere Artikel 16, für Zeichnungsanträge 
auszusetzen. 
 

3. Aussetzung des Teilfonds für Umtausch- und Rücknahmeanträge 
 
Der Verwaltungsrat hat ferner beschlossen, den Teilfonds im Interesse der Anteilsinhaber und in voller 
Übereinstimmung mit (i) den Bedingungen des Prospekts, insbesondere Teil III, Kapitel XI, und (ii) der Satzung, 
insbesondere Artikel 16, für Umtausch- und Rücknahmeanträge ab dem Liquidationsdatum auszusetzen. 
 
 

*** 
 
Zur Klarstellung und im besten Interesse der Anteilsinhaber bestätigt der Verwaltungsrat hiermit, dass die 
Anteilsinhaber bis einschließlich zum 6. März 2024, dem letzten Werktag vor dem Liquidationsdatum, unter den im 
Prospekt beschriebenen Bedingungen weiterhin den kostenlosen Umtausch und die kostenlose Rücknahme ihrer 
Anteile beantragen können.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir verpflichtet sein können, die Rücknahme Ihrer Anteile so zu organisieren, dass die 
Gleichbehandlung der anderen Anteilinhaber gewährleistet ist, wenn Ihr Anteilsbesitz an dem Teilfonds einen 



 
 

2 

 

wesentlichen Teil des Vermögens des Teilfonds ausmacht. Insbesondere ist die Gesellschaft in voller Übereinstimmung 
mit (i) den Bestimmungen des Prospekts, insbesondere Teil I, Kapitel III, und (ii) der Satzung, insbesondere Artikel 11, 
nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10 % des Wertes der Anteile aller Anteilsklassen des Teilfonds, die 
an diesem Tag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, zurückzunehmen, und alle Rücknahmeanträge können von 
der Gesellschaft zurückgestellt werden.   
 
Alle am Liquidationsschlussdatum verbleibenden Anteile werden an diesem Tag zu einem Preis zwangsweise 
zurückgenommen, der auf dem Nettoinventarwert je Anteil unter Berücksichtigung tatsächlicher Realisierungspreise 
basiert und an diesem Tag berechnet wird. Diese Rücknahmeerlöse werden so bald wie möglich ausgezahlt. 
 
Liquidationserlöse, die nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden können, werden in ihrem Namen bei der Caisse 
de Consignation in Luxemburg hinterlegt. 
 
Die vorgenannte Liquidation wird nach dem Liquidationsschlussdatum in einem aktualisierten Prospekt wiedergegeben. 
Der Prospekt wird auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich sein.  
 
Wir empfehlen den Anteilsinhabern, sich mit ihrem Finanzberater über die Auswirkungen dieser Liquidation auf ihre 
finanziellen Angelegenheiten zu beraten. 
 
Weitere Informationen sind am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 
 

Luxemburg, 8. Dezember 2023  

Der Verwaltungsrat 
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